
4"�40���������+6-*����� Themen des Tages 3

1SPEVLUJPO�EJFTFS�4FJUF�
)FSJCFSU�8BTDICÙTDI

TRIER Seit kurzem hat der mut-
maßliche Amokfahrer von Trier mit 
dem Wormser Rechtsanwalt Frank 
K. Peter – neben der Trierer Juristin 
Martha Schwiering – einen weite-
ren Verteidiger. Der 51-Jährige hat 
sich in der Vergangenheit vor allem 
als sogenannter Opferanwalt einen 
Namen gemacht. Wie kommt der 
promovierte Jurist nun dazu, aus-
gerechnet einen mutmaßlichen 
Mehrfach-Mörder zu verteidigen? 
Und wie verlief das erste Gespräch 
zwischen dem Anwalt und seinem 
neuen Mandanten? Über diese und 
weitere Fragen hat Frank K. Peter 
mit TV-Redakteur Rolf Seydewitz 
gesprochen.

Wie kamen Sie an das Mandat für 
den mutmaßlichen Amokmörder?
'SBOL�,��1FUFS�Das möchte ich nicht 
sagen, da ich der Schweigepflicht 
unterliege. Aber generell gilt: Als An-
walt wird man entweder empfohlen 
oder man hat Kontakte. Dann setzt 
man sich mit dem Mandanten in 
Verbindung – oder umgekehrt – und 
bekommt letztendlich das Mandat.

Was war Ihr erster Gedanke?
1FUFS� Ich hatte keinen speziellen 
Gedanken. Man muss sich mit dem 
Mandanten treffen, ihn kennenler-
nen und schauen, wo die Reise hin-
geht.

Haben Sie gleich Ja gesagt oder sich 
erst Bedenkzeit erbeten?
1FUFS�Das war kein Argument. Ich 
bin Strafverteidiger und wähle nicht 
aus nach dem Motto: Ist ein Man-
dant es wert, verteidigt zu werden? 
Oder ist es ein besonders schlim-
mes Verfahren? Aber natürlich gibt 
es auch Fälle, die man ablehnt: Bei-
spielsweise wenn die Chemie zwi-
schen Anwalt und Mandant über-
haupt nicht stimmt.

Warum benötigt der Angeklagte ei-
nen zweiten Verteidiger?
1FUFS�Man weiß nie, ob nicht ein 
Verteidiger zwischendurch aus-
fällt. Niemand möchte riskieren, 
dass ein solch aufwändiges Verfah-
ren nach etlichen Verhandlungsta-
gen platzt und dann später wieder 
von vorne beginnen muss. hinzu 
kommt: Natürlich steht in einem 
solchen Verfahren der Angeklagte 
vielen anderen Prozessbeteiligten, 
also Staatsanwaltschaft und Ne-

benklägern,  gegenüber. Da stellt 
sich natürlich die Frage der „Waf-
fengleichheit“.

Wie war Ihr erstes Gespräch mit 
dem Angeklagten?
1FUFS� Es war wie jedes erste Ge-
spräch in solchen Fällen. Man muss 
sich zunächst erst einmal kennen-
lernen. Und natürlich hat man wo-
möglich durch die Berichterstat-
tung ein Bild von dem Gegenüber 
im Kopf und schaut, inwiefern das 
zutrifft oder eher nicht.

Was für einen Menschen haben Sie 
denn kennengelernt?
1FUFS�Das ist schwer einzuschätzen. 
Ich habe einen Beschuldigten ken-
nengelernt, der in Untersuchungs-
haft sitzt und anwaltliche Hilfe be-
nötigt.

Bereut er die Tat?
1FUFS�Dazu kann ich nichts sagen. 
Das ist Verteidigungsstrategie bzw. 
unterliegt dem Mandatsgeheimnis.

Auf Ihrer Internetseite heißt es, dass 
Sie sich vor allem als Opferanwalt 
und Autor in diesem Bereich ei-
nen Namen gemacht haben.  Wa-
rum haben Sie jetzt die Seiten ge-
wechselt?
1FUFS�Es gibt keinen Fachanwalt für 
Opferrechte. Der Vorwurf wird je-
dem Strafverteidiger gemacht, der 
Opfer vertritt. Letztendlich ist es die 
gleiche Tätigkeit. In einer Haupt-
verhandlung macht man seinen 
Job als Strafverteidiger oder Opfer-
anwalt. Die Tätigkeit ist eigentlich 
die gleiche, weil man die Strafpro-
zessordnung beziehungsweise die 
Rechtsprechung in einer Hauptver-
handlung anwendet.

Mit welchen Erwartungen und Ge-
fühlen gehen Sie in ein solches Ver-
fahren?
1FUFS�Mit der Erwartung, dass es für 
alle Prozessbeteiligten ein schwieri-
ges Verfahren wird. Ich rede da nicht 
nur über den Angeklagten oder des-
sen Anwalt. Man weiß aber natür-

lich auch, dass es für die Opfer und 
die Angehörigen ein ganz, ganz 
schwieriger Gang wird. Und natür-
lich macht sich auch das Gericht die 
Sache nicht leicht. Kurzum: Man 
weiß, dass es ein besonderes Verfah-
ren mit einer gewissen Brisanz auf 
einen zukommt – unabhängig von 
den ganzen rechtlichen Fragen, die 
zu beantworten sind.

Inwiefern ist der Prozess auch für 
Sie ein besonderer Prozess?
1FUFS�Jedes Verfahren ist ein beson-
deres Verfahren. Ich gehe in kein 
Verfahren mit dem Gedanken, das 
ist ein 0815-Prozess. Aber natürlich: 
Was da in Trier geschehen ist, pas-
siert zum Glück nicht täglich auf den 
Straßen.

Was antworten Sie Menschen, die 
Sie kritisieren, weil Sie einen mut-
maßlichen Mehrfach-Mörder ver-
teidigen?
1FUFS Zunächst einmal gilt für jeden 
Angeklagten die Unschuldsvermu-

tung. Erst mit einem rechtskräfti-
gen Urteil steht fest, ob jemand die 
Tat begangen hat oder nicht. Nur 
weil die Staatsanwaltschaft anklagt, 
muss es nicht unbedingt auch so ge-
wesen sein. Und selbst wenn man 
sicher ist, dass jemand eine Tat be-
gangen hat, hat der Angeklagte das 
Recht auf einen Verteidiger. und 
ein faires Verfahren. Ich vergleiche 
das mit der Aufgabe eines Schieds-
richters, der im Fall der Strafvertei-
digung schaut, dass die Rechte des 
Beschuldigten gewahrt werden. Ich 
mache oder ändere keine Gesetze, 
sondern ich schaue, dass sie korrekt 
angewandt werden.

Sie müssen sich für die Rechte des 
Angeklagten einsetzen. Gleichzeitig 
werden Sie wahrscheinlich selbst 
erschrocken sein, als Sie von der 
brutalen Amokfahrt erfahren ha-
ben. Ist das nicht ein Widerspruch?
1FUFS Ich mache einen Job in einem 
bestimmten System und dem kom-
me ich nach, wie auch der Staats-

anwalt, ein Richter oder der Ver-
treter der Nebenklage. Das heißt 
nicht, dass ich als Strafverteidiger 
die Tat eines Mandanten, sofern er 
diese begangen hat, billige. Wenn 
kein Verteidiger bereit wäre, einen 
Beschuldigten zu vertreten, wären 
wir schnell am Ende des Rechts-
staats angelangt. Dann hätten wir 
eine automatische Verurteilung. Es 
gab schon Fälle, in denen zum Bei-
spiel jemand die Schuld für jemand 
anders auf sich genommen hat. Und 
es wurde auch schon  – unabhängig 
von der Trierer Amokfahrt –  DNA 
von jemandem am Tatort gefunden, 
ohne dass der dazugehörige Mensch 
der Täter war.

Halten Sie es denn im Trierer Ver-
fahren für denkbar, dass der Ange-
klagte gar nicht der Täter ist?
1FUFS�Das ist wieder Verteidigungs-
strategie, da sage ich nichts dazu. 
Losgelöst von diesem Fall gab es 
schon Fälle, in denen die Öffentlich-
keit gesagt hat: Der war‘s! Und am 
Ende war‘s doch jemand anderes.

Was erhoffen Sie sich für den in ei-
nem Monat beginnenden Prozess?
1FUFS Vieles. Natürlich dass das Ge-
richt eine gerechte Entscheidung 
trifft; wie auch immer die sein wird. 
Aber natürlich erwarte ich auch, 
dass der Prozess und ein mögliches 
Urteil allen Verfahrensbeteiligten 
hilft, diesen schlimmen Vorfall bes-
ser verarbeiten zu können.
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„Es wird für alle ein schwieriges Verfahren“
Warum verteidigen Sie einen Mehrfach-Mörder? TV-Interview mit dem Anwalt des mutmaßlichen Amokfahrers von Trier.
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Auf diese Konten können Sie für Flutopfer spenden
TRIER (red) Hier ein Überblick zu 
den Spendenkonten für Opfer des 
Unwetters in der Region und Rhein-
land-Pfalz.

&WBOHFMJTDIF� VOE� LBUIPMJTDIF� ,JS-
DIFOHFNFJOEFO�5SJFS�&ISBOH, Spar-
kasse Trier, IBAN: DE78 5855 0130 
0001 1274 71, BIC: TRISDE55XXX, 
Verwendungszweck „Flutopferhil-
fe Trier-Ehrang“.
(FNFJOTDIBGU�&ISBOHFS�0SUTWFSFJ-

OF, Spendenkonto Sparkasse: IBAN 
DE77 5855 0130 0001 1274 89, Ver-
wendungszweck „Flutkatastrophe 
Ehrang“. Spendenkonto Volksbank: 
IBAN DE83 5856 0103 0013 1239 62, 
Verwendungszweck „Flutkatastro-
phe Ehrang“.

Spendenkonto 7FSCBOETHFNFJO-
EF�5SJFS�-BOE, IBAN: DE13 5855 0130 
0001 1273 80, BIC TRISDE55XXX.

Die Stadt 5SJFS ruft zu Spenden 
an die Caritas-Stiftung „Zeichen 
der Hoffnung“ auf, IBAN DE55 3706 
0193 3017 0100 17.

Gemeinsames Spendenkonto von 
%3,� VOE� &JGFMLSFJT� #JUCVSH�1SÙN, 
Kontoinhaber DRK-Kreisverband 
Bitburg-Prüm, Kreissparkasse Bit-
burg-Prüm, IBAN DE59 5865 0030 
0008 0509 99, BIC MALADE51BIT; 
Volksbank Eifel, IBAN DE29 5866 
0101 0002 0470 05, BIC GENODE-
D1BIT.
%PSG�'ÓSEFSWFSFJO� .FTTFSJDI�#JSU-
MJOHFO, Verwendungszweck: Flu-
topfer-Soforthilfe, Spendenkonto 

Kreissparkasse Bitburg-Prüm, IBAN 
DE96 5865 0030 0008 0633 31, BIC 
MALADE51BIT.
7FSCBOETHFNFJOEF� #JUCVSHFS�

-BOE, Stichwort „Hochwasser“ (bei 
Bedarf mit Name eines Ortes), KSK 
Bitburg-Prüm, IBAN DE40 5865 0030 
0000 0016 02 oder IBAN DE26 5865 

0030 0003 0002 21; Volksbank Eifel, 
IBAN DE74 5866 0101 0003 8336 14.

Spendenkonto (FNFJOEF�
8BYXFJMFS, Stichwort „Hochwasser 
21“, Kreissparkasse Bitburg-Prüm
IBAN: DE73 5865 0030 0008 0774 22
BIC: MALADE51BIT.

Die 1GBSSFJFOHFNFJOTDIBGU� #JU-

CVSH sammelt Spenden auf dem 
Konto der Kirchengemeinde Bit-
burg, IBAN DE46 5865 0030 0000 
0171 11, Stichwort „Hochwasser 
2021“.
'ÓSEFSWFSFJO� #JDLFOEPSG� IJMGU, 

Stichwort: „Hilfsaktion Hochwas-
ser“, Kreissparkasse Bitburg-Prüm, 
IBAN DE 57 5865 0030 0008 0724 72.

Spendenkonten der 7FSCBOETHF-
NFJOEF� 1SÙN, Stichwort „Spende 
Hochwasserhilfe“: Kreissparkas-
se Bitburg-Prüm, IBAN DE22 5865 
0030 0050 0028 07, BIC MALADE-
51BIT. Volksbank Eifel, IBAN DE07 
5866 0101 0006 7147 50, BIC GENO-
DED1BIT. Raiffeisenbank Westeifel, 
IBAN DE09 5866 1901 0005 0000 18, 
BIC GENODED1WSC.
Spendenkonten der 0SUTHFNFJO-
EF� 4DIÓOFDLFO, Stichwort „Spen-
de Hochwasserhilfe Schönecken“, 
Raiffeisenbank Westeifel, IBAN DE 
09 5866 1901 0005 0000 18, BIC: 
GENODED1WSC; Kreissparkas-
se Bitburg-Prüm, IBAN DE 22 5865 
0030 0050 0028 07, BIC: MALADE-
51BIT; Volksbank Eifel, IBAN DE 07 
5866 0101 0006 7147 50, BIC GENO-
DED1BIT.

Die 7FSCBOETHFNFJOEF�(FSPMTUFJO
hat ein Sonderkonto eingerichtet 
unter dem Namen „Katastrophen-
hilfe VG Gerolstein“, IBAN:DE93 
5865 1240 0000 5097 78, BIC:MA-
LADE51DAU. Verwendungszweck: 
„Spende für Hochwassergeschädig-
te in ...“ (bei Bedarf Ort angeben).

4UBEU� (FSPMTUFJO, Verwendungs-
zweck „Hochwasser Stadt Gerol-
stein“, KSK Vulkaneifel IBAN DE73 
5865 1240 0001 0113 37, BIC MAL-
ADE51DAU; Volksbank Eifel IBAN 
DE42 5866 0101 0008 0023 77, BIC 
GENODED1BIT.

Die 1GBSSFJFOHFNFJOTDIBGU� /JF-
EFSFIF hat ein Spendenkonto einge-
richtet: Pfarrkasse Niederehe, IBAN 
DE91 5866 0101 0201 0632 14.
#ÙSHFSTUJGUVOH�-BOELSFJT�7VMLBO-

FJGFM, Stichwort „Hochwasserhilfe 
Vulkaneifel“, Kreissparkasse Vulka-
neifel. IBAN DE13 5865 1240 0000 
3069 36.

Spende 6OXFUUFSLBUBTUSPQIF�
4UBEU�)JMMFTIFJN, Kontoinhaber: VG 
Gerolstein, Kreissparkasse Vulkanei-
fel, IBAN DE73 5865 1240 0001 0113 
37, BIC MALADE51DA. Volksbank 
Eifel Mitte, IBAN DE42 586 60101 
0008 0023 77, BIC GENODED1BIT.

Spendenkonto des -BOEFT�3IFJO-
MBOE�1GBM[� Kennwort „Katastro-
phenhilfe Hochwasser“, IBAN DE78 
5505 0120 0200 3006 06, BIC MAL-
ADE51MNZ.
-BOEFTKBHEWFSCBOE� 3IFJO-

MBOE�1GBM[, IBAN DE12  5519 0000 
0427 5170 16, BIC MVBMDE55, 
Stichwort „Jäger helfen“.

Spendenkonto #JTUVN�5SJFS, Stich-
wort „Hochwasser 2021“, Pax-Bank, 
IBAN DE43 3706 0193 3000 6661 21, 
BIC GENODED1PAX.

Spendenkonten für Betroffene 

in "ISXFJMFS: -FCFOTIJMGF� "ISXFJ-
MFS: Kreissparkasse Ahrweiler, IBAN 
DE61 5775 1310 0000 8211 24 / BIC 
MALADE51AHR; Volksbank Rhei-
nAhrEifel, IBAN DE28 5776 1591 
0024 1330 01, BIC GENODED1BNA. 
%FVUTDIFT�3PUFT�,SFV[, IBAN: DE63 
3702 0500 0005 0233 07, BIC: BFS-
WDE33XXX Stichwort: Hochwasser.
#ÃVFSMJDIFS�)JMGTGPOET, Stichwort 

„Starkregenkatastrophe“, IBAN 
DE46 5776 1591 0124 0807 01, Volks-
bank RheinAhrEifel.

Großspende
aus der Eifel
(&*$)-*/(&/�#*5#63( (red) Das 
Unternehmen Möbelhaus Thiex 
aus Geichlingen (Eifelkreis Bit-
burg-Prüm) hat nach eigenen An-
gaben bereits am 19. Juli eine Spen-
de in Höhe von 100 000 Euro an das 
Spendenkonto des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) zur Unterstüt-
zung von Flutopfern überwiesen. 
Laut Rückmeldung vom DRK konn-
te bereits vielen Familien in der Re-
gion schnell geholfen werden.

Das Möbelhaus Thiex steht au-
ßerdem im engen Kontakt mit den 
Bürgermeistern der Verbandsge-
meinden und hat die Hilfe mit Mö-
bel und Küchen als Sachspende für 
schwer Betroffene zugesagt.
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